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Anmeldungen zur weiterführenden Schule der 

Stadt Hamminkeln für das Schuljahr 2019 / 2020 
 

Erziehungsberechtigte, die ihr Kind für den Besuch der städtischen Gesamtschule 
Hamminkeln anmelden möchten, haben hierzu an folgenden Terminen Gelegenheit:  
 
 
Gesamtschule Hamminkeln, Diersfordter Str. 32, 46499 Hamminkeln 
 
Samstag, 09. Februar 2019 von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Montag, 11. Februar 2019 von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dienstag, 12. Februar 2019 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
 
 
 
Die Anmeldungen werden in der Gesamtschule Hamminkeln entgegen 
genommen.  
 
Zur Anmeldung ist das anzumeldende Kind, das Stammbuch der Familie oder die 
Geburtsurkunde, der Ausweis/Pass, das letzte Halbjahreszeugnis (Schuljahr 
2018/2019) sowie die Schulformempfehlung der Grundschule und der 
Anmeldeschein in 4-facher Ausfertigung mitzubringen.  
 

 
Hamminkeln, 08.10.2018   Stadt Hamminkeln 

                                           Der Bürgermeister 

                                                                                         
       - Romanski - 
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Widerspruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte in 
besonderen Fällen 

 

Zum 1. November 2015 ist das Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft getreten. Zu den 
nachfolgenden Paragraphen steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu. 

 

Gemäß § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz in Verbindung mit § 58 c Abs. 1 
Soldatengesetz werden Daten an das Bundesamt für Personalmanagement der 
Bundeswehr zwecks Übersendung von Informationsmaterial übermittelt (Deutsche, 
Volljährigkeit im Folgejahr) 

Gemäß § 42 Abs. 1 bis 3 Bundesmeldegesetz dürfen Daten an öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften übermittelt werden, wenn ein Familienangehöriger Mitglied 
dieser Religionsgesellschaft ist. Ein Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung 
von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft. 

Gemäß § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz dürfen Daten an Parteien, Wählergruppen 
und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen als Gruppenauskünfte übermittelt werden. 

Gemäß § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz dürfen Daten aus Anlass von Alters- und 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk übermittelt werden.  

Gemäß § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz dürfen Daten an Adressbuchverlage 
(Verzeichnis in Buchform) übermittelt werden.  

 

Der Widerspruch gegen die Weitergabe Ihrer Daten kann beim Bürgerbüro 
Hamminkeln, Brüner Straße 9, Zimmer 4, eingelegt werden. 

 

Hamminkeln, 31. Oktober 2018 

 
 
Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

 
 
      -Romanski- 

 

 


